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 ̂^Sĵ g ^ ^ weri^nurjso ausgegeben werden, daß sich niemals Häftlinge 

^i^b :'bJö tK U cheh;Überfall einer Waffe bemächtigen können.

;^Bdi;!deh'Purchführung des Bewachungsdienstes m it Schußwaffe ist 
■ jeder1 Mitarbeiter, fü r  die ihm übergebene Waffe voll verantwortlich.

Er hat dieselbe ständig bei sich zu tragen, bei Transporten oder bei der 
Aufsichj,;von Häftlingen spviel Abstand zu f a h re n  und.sein Verhalten 
so einzurichten, (Jaß)er jederzeit einen Angriff auf seine Person oder 
auf . andere Personen,; m it der Waffe gbwehren, sowie Flucht von 

/H äftlingen unterbinden kann.

, Waffen’ dürfen, guch wenn sie nur vorübergehend nicht benötigt 
•werden, niemals in U nterkünften oder sonstwie abgelegt werden,

. sondern sind in einem, für. diese Zwecke eingerichteten Waffenraum 
zu verwahren.

Der W affenraum soll sich der Lage nach zweckmäßig im angrenzenden 
R aum ' des Zimmers des Offiziers vom Dienst(Wachhabenden) befinden. 
Did Unterbringung<vpn Häftlingen in Räumen, die neben der Waffen- > 
kammei; 'gelegen Sind;’ ebenfalls das Vorbeiführen von Häftlingen 

,'unm ittelbar am derj^affenkam m er, ist unzulässig. ' v  . . . . ..

! Wände, Tfixen, Foßboden, G itter, Decken und am Eingang der Waffen- 
' kam m er angebrachte Verschlüsse und Sicherungen müssen so be-r 
schaffen se in /daß  jegliches'Eindringen frem der Personen oder Häft
linge unmöglich ist! ’ :--

’■ ' i f; ’• .* . . . .
In HaftanstaJtenvkl^iperen Ausmaßes können' die Waffen in einem
schwer transportablen oder; am Fußboden befestigten Panzerschrank
auf bew ahrt werden. Der Schlüssel zu diesem Panzerschrank muß sich
jeweils., im./ipersöiilichem Gewahrsam des Offiziers vom Dienst • ‘
(Wachhabenden) befinden/und/ w ird' bei/A blösung übergeben. Ein
Zweitschlüssel muf) sich beim Leiter der H aftanstalt befinden.

Die Aufbewahrung-von Waffen in transportablen Stahlkassetten ist 
strengstens verboten., -, • • •. _ ; 1,

Waffen dürfen nur. in sauberem, rostfreiem Zustand verw ahrt werden, 
ebenso pfleglich ist M unition zu behandeln. . ,


